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Anlage
zu § 1 vorstehender Zweiter Durchführungsbestimmung

Muster 
für die Anmeldung 

gestalterisch prüfpflichtiger Erzeugnisse beim AIF

1. Name und Anschrift des Herstellerbetriebes

2. Kombinat bzw. übergeordnetes Organ
3. Name und Anschrift des Entwicklungsbetriebes

4. Beauftragter Gestalter/Gestaltungseinrichtung
5. Bezeichnung des Erzeugnisses (Typenbezeichnung), ELN- 

Nr.
6. Geplante Qualitätszielstellung
7. Kurzcharakteristik des Erzeugnisses, vorgesehener Ver

wendungszweck und Einsatzbereich

8. Entwicklungsbeginn und -ende

9. Geplanter Produktionsumfang im Einführungs- und 1. Fol
gejahr (Menge, Wert)

10. Vorgesehener Export, Absatzgebiete (Menge, Wert)

Die Anmeldungen sind zu richten an:
Amt für industrielle 
Formgestaltung 
1020 Berlin

Breite Straße 11

Statut
des Amtes für Standardisierung, Meßwesen 

und Warenprüfung

Beschluß des Ministerrates 

vom 1. Dezember 1983

§ 1
(1) Das Amt für Standardisierung, Meßwesen und Waren

prüfung (ASMW) ist das Organ des Ministerrates für die Lei
tung und Planung der Qualitätsentwicklung, der Standardisie
rung und des Meßwesens. Es verwirklicht seine Aufgaben in 
Durchführung der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse 
auf der Grundlage der Verfassung der Deutschen Demokrati
schen Republik, der Gesetze und anderen Rechtsvorschrif
ten.

(2) Das ASMW richtet seine Tätigkeit auf die durchgängige 
Erhöhung und Sicherung der Qualität aller Erzeugnisse und 
konzentriert sich insbesondere darauf, daß in den Kombina
ten und Betrieben Spitzenerzeugnisse für den Export, die 
Versorgung der Volkswirtschaft und der Bevölkerung entwik- 
kelt und produziert werden und dabei gleichzeitig die Arbeits
produktivität gesteigert, der Material- und Energieverbrauch 
gesenkt und insgesamt ein zunehmend günstigeres Verhält
nis von Aufwand und Ergebnis gesichert wird. Das ASMW un
terstützt die Kombinate und Betriebe bei der Durchsetzung 
des Prinzips der fehlerfreien Arbeit, vor allem durch die Ver
allgemeinerung und Übertragung bewährter Erfahrungen auf 
diesem Gebiet. Das ASMW ist verantwortlich für die stän
dige Weiterentwicklung der Grundsätze und Methoden der 
Qualitätsarbeit.

(3) Die Aufgaben des ASMW umfassen vor allem
— die Durchsetzung des staatlichen Qualitätsmaßstabes ent

sprechend den volkswirtschaftlichen Erfordernissen unter 
Berücksichtigung des fortgeschrittenen internationalen Ni
veaus von Wissenschaft und Technik und die Durchfüh

rung der staatlichen Qualitätskontrolle sowie die Klassifi
zierung der Erzeugnisse auf der Grundlage des wissen
schaftlich-technischen Höchststandes zur Sicherung einer 
hohen volkswirtschaftlichen Effektivität,

— die einheitliche Leitung und Planung der nationalen und 
internationalen Standardisierungsarbeiten, insbesondere 
zur Erhöhung und Sicherung der Qualität aller Erzeug
nisse, der Senkung des Material- und Energieverbrauches 
und zur Steigerung der Effektivität der Produktion,

— die Gewährleistung der Einheitlichkeit der Maße und der 
Richtigkeit der Messungen in der Volkswirtschaft und die 
staatliche Einflußnahme auf die Entwicklung eines ratio
nellen, auf hohe Effektivität und Qualität der gesellschaft
lichen Arbeit ausgerichteten Meßwesens.

(4) Zur Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integra
tion im RGW hat das ASMW, insbesondere durch die Zu
sammenarbeit mit der UdSSR, in Abstimmung mit anderen 
zentralen Staatsorganen zu sichern, daß durch

— die staatliche Qualitätskontrolle der Erzeugnisse,
— die Ausarbeitung progressiver, dem fortgeschrittenen in

ternationalen Niveau entsprechende Standards,
— das auf einem hohen wissenschaftlich-technischen Niveau 

basierende Meßwesen

die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit wirksam ge
fördert und die Exportfähigkeit der Erzeugnisse gewährlei
stet wird.

(5) Das ASMW vertritt~auf den Gebieten der staatlichen 
Qualitätskontrolle, der Standardisierung und des Meßwesens 
die DDR

— in den entsprechenden Organen des RGW,
— in anderen speziellen internationalen Organisationen und
— gegenüber nationalen Organen und Einrichtungen anderer 

Staaten, die auf diesen Gebieten tätig sind.

§ 2

(1) In Vorbereitung des Staatsplanes Wissenschaft und 
Technik erarbeitet das ASMW Vorgaben zur Erhöhung der 
Qualität der Produktion, insbesondere zur Sicherung einer 
hohen Effektivität durch Erzeugnisse mit dem Gütezeichen 
„Q“. Dabei arbeitet das ASMW eng mit dem Ministerium für 
Wissenschaft und Technik, der Staatlichen Plankommission 
und den anderen zentralen Staatsorganen zusammen. Das 
ASMW nimmt aktiv auf die Erfüllung und gezielte Überbie
tung der Pläne Wissenschaft und Technik Einfluß.

(2) Zur Gewährleistung des notwendigen Tempos der Er
neuerung der Produktion sichert das ASMW durch eine aktive 
Einflußnahme auf die Vorbereitung der in die Pflichten
hefte aufzunehmenden Zielstellungen sowie durch die Zustim
mung zu den Pflichtenheften, daß die Zielstellungen dem wis
senschaftlich-technischen Fortschritt und der Leistungsent
wicklung der Volkswirtschaft Rechnung tragen. Es kontrol
liert, daß die in den Pflichtenheften enthaltenen Zielstellun
gen realisiert und die wissenschaftlich-technischen Ergebnisse 
für die Qualitäts- und Effektivitätsentwicklung wirksam 
werden.

(3) Das ASMW ist für die Erarbeitung des staatlichen Qua
litätsmaßstabes verantwortlich. Es sichert unter Berücksichti
gung der Dynamik des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts und der Marktentwicklung seine ständige Überein
stimmung mit den volkswirtschaftlichen Erfordernissen zur 
Erzielung einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit der Er
zeugnisse. Das ASMW kontrolliert, daß die Zielstellungen der 
Pflichtenhefte und die Qualitätsfestlegungen in Standards dem 
staatlichen Qualitätsmaßstab gerecht werden. Das ASMW legt 
in Abstimmung mit den zuständigen zentralen Staatsorganen


